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An den 
Kreisausschuss Kreis Bergstraße 
Fachbereich Kreisgremien 
Gräffstraße 5 
 
64646 Heppenheim 
 
 
 
 
 
Antrag für die Sitzung des Kreistages am 09.05.2016 
Beschlussfassung des Kreistages bezüglich Vorsitz und stellvertretendem Vorsitz der 
Kreisteilhabekonferenz (KTK) 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Fraktion FREIE WÄHLER im Kreistag Bergstraße stellt folgenden Antrag:  
 
 
Der Kreistag Bergstraße möge beschließen: 
 

1. Der/die zuständige Sozialdezernent(in) im Kreis Bergstraße übernimmt den Vorsitz der 
Kreisteilhabekonferenz (KTK). 
 

2. Der/die stellvertretende Vorsitzende wird aus den Mitgliedern des Kreistages Bergstraße 
gewählt.  

 
3. Diese Regelung ersetzt die Beschlussfassung des Kreistages Bergstraße vom 18.06.2012 im 

Punkt Erläuterung auf Seite 2: „Ordentliche Mitglieder: Sozialdezernent Thomas Metz als 
Vorsitzender, ein Kreisbeigeordneter der stärksten Oppositionspartei als stellvertretende/r 
Vorsitzende/r. Jeweils ein Vertreter der im Kreistag vertretenen Fraktionen sowie der/die 
Behindertenbeauftragte/r des Kreises Bergstraße.“ 

 
 
Begründung: 
 
Mit der Beschlussfassung vom 18.06.2012 hat der Kreistag Bergstraße die KTK beauftragt, ein 
Leitbild zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention im Kreis Bergstraße zu erarbeiten und 
den Umsetzungsprozess aktiv zu begleiten. Die Beschlussfassung erfolgte einstimmig. 
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Gemäß Beschlussantrag ist das Ziel der KTK die Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe 
im Sinne des Artikels 3, Abs. 3, S. 2 Grundgesetz (GG) sowie des 
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG), des Hessischen Behindertengleichstellungsgesetzes 
(HessBGG) und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sowie der 
Sozialgesetzgebung SGB I bis SGB XII. Durch die Gesamtheit dieser Gesetze ist in allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens eine selbstbestimmte Lebensführung der Menschen mit 
Behinderungen sicherzustellen. Dabei sind die Belange besonders benachteiligter Gruppen und 
die Gleichstellung von Frauen und Männern zu berücksichtigen. Dem Konnexitätsprinzip muss 
wegen bestehender und künftiger Haushaltsauflagen hierbei besondere Beachtung zukommen.  

Bisher war namentlich Herr Thomas Metz als Vorsitzender und Sozialdezernent im Rahmen der 
abschließenden Beschlussfassung vom 18.06.2016 benannt. Hier ist dringend eine entsprechende 
Anpassung ist erforderlich. Es ist sinnvoll, den Vorsitz an eine Funktion und nicht an eine explizit 
benannte Person zu koppeln. 
 
Darüber hinaus sollen auch die Vertreter des Vorsitzes die Interessen des Kreistages Bergstraße 
gemäß der Beschlussfassung vom 18.06.2016 vertreten. Die Wahl der entsprechenden Person 
sollte unabhängig von der politischen Konstellation in einer Legislaturperiode erfolgen.  
 
Weitere Begründung erfolgt bei Bedarf mündlich. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
FREIE WÄHLER im Kreistag Bergstraße 
 
Walter Öhlenschläger 
Fraktionsvorsitzender 




